
Mitbestimmung, Erörterung, Verweigerung

KGH.EKD I-0124/L22-05, 8.8.2005
 
Die Leitsätze zum Beschluss des KHG.EKD I-0124/L22-05 lauten:

1. Verlangt die Mitarbeitervertretung eine Erörterung (§ 38 Abs. 3 Satz 1 MVG.EKD),
so braucht sie nach Beendigung der Erörterung gegenüber der Dienststellenleitung
keine schriftliche Stellungnahme abzugeben, auch wenn die Erörterung nicht zur Zu-
stimmung zur beabsichtigten Maßnahme der Dienststellenleitung geführt hat.

2. Die zweiwöchige Frist zur Anrufung des Kirchengerichts (§ 38 Abs. 4 MVG.EKD)
gilt nicht für Fälle der Mitbestimmung bei der Eingruppierung.




